
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1961/7/5 1Ob270/61
(1Ob271/61)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.07.1961

Norm

ABGB §233 A

ABGB §271

Rechtssatz

Versagung der pflegschaftsbehördlichen Genehmigung eines Baukreditvertrages zum Bau eines Gebäudes auf einer im

Miteigentum der minderjährigen ehelichen Kinder und des ehelichen Vaters stehenden Liegenschaft, wenn bei

Vertragsabschluß ein bestellter Kollisionskurator nicht mitgewirkt hat.

Entscheidungstexte

1 Ob 270/61

Entscheidungstext OGH 05.07.1961 1 Ob 270/61
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